
Vogt, Klaus

Article  —  Digitized Version

Ansätze für eine rentabilitätsorientierte Stadtentwicklung

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Vogt, Klaus (1968) : Ansätze für eine rentabilitätsorientierte Stadtentwicklung,
Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 48, Iss. 8, pp. 446-449

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/133874

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/133874
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Städtebau

Ansätze für eine 

rentabilitätsorientierte Stadtentwicl^lung
Dr. KlauSj^ogt, Hamburg*

Das spektakuläre W irtschaftswadistum der N adi
kriegszeit w ar von einer Reagglomeration der Be

völkerung und der W irtsdiaft in den w estdeutsdien 
Städten begleitet. Die umfangreichen Kriegszerstö
rungen in diesen traditionellen Polen wirtsdiaftlicher 
Prosperität sdiufen die M öglidikeiten, aber audi die 
Notwendigkeit einer expansiven Stadtentwidclung. 
W ie vor allem in der W ohnungsbaupolitik deutlidi 
wurde, vollzog sidi der Expansionsprozeß nicht (bzw. 
kaum) im Sinne einer produktiveren N eugestaltung 
der W ohnungssubstanzen nebst ihren infrastrukturel
len „environments" in den unzerstörten Stadtgebieten. 
Denn hier w urden zum Teil sogar die notwendigen 
Ersatzinvestitionen unterlassen. Vielmehr drängten 
die privaten und öffentlichen Investitionsm ittel auf 
Kosten der Erneuerung in die Riditung einer quanti
tativen Angebotserweiterung durdi Neubau. Deshalb 
haben die Altbaugebiete mit der Bedarfsentwidclung 
in quantitativer und qualitativer Hinsidit n id it Sdiritt 
halten können; ihr Funktionsniveau fiel gegenüber 
den Neubaugebieten relativ, in einigen Fällen sogar 
absolut ab. Entsprechend ist in den Altbaugebieten 
audi die größte Produktivitätsreserve der Städte zu 
vermuten.

GEGENSATZ ZWISCHEN KERN- UND RANDGEMEINDEN

Die konzentrisdie Stadterweiterung führte in den 
Stadtkerngebieten zunächst zu einer Vollbesdiäftigung 
des Faktors Arbeit, dann zu einer Vollbesdiäftigung 
der Flädienressourcen. Hieraus resultiert ein W andel 
in den W adistumsbedingungen zwischen Stadt und 
Umland und ein w adisender Interessengegensatz zwi
sdien den Entwidclungsstrategien der Kern- und Rand
gemeinden.

Die Kerngemeinden wollen das „Auswandern“ der 
W adistum sraten ins Umland verhindern, um das Ent- 
w iddungspotential zum Zwecke einer rentablen — vor 
allem arbeits- und flädienproduktiveren — Stadt
erneuerung einsetzen zu können. Die Umlandgemein
den dagegen unterlaufen diese Strategie in der Ab
sicht, das sich nad i außen verlagernde W adistums- 
potential für ihre S tadterweiterungspläne auszunutzen. 
Der ungleidie W ettkam pf spiegelt sidi in der Kommu
nalstatistik  w id e r '):
□  Seit 1961 w adisen die ordentlidien Einnahmen der 
kreisfreien Städte unterdurdisdinittlich; die laufenden 
Ausgaben der Städte steigen dagegen im V ergleidi zu 
den Einnahmen überproportional an. Der Investitions
spielraum hat sidi dadurdi überproportional verengt.

□  Die Bauausgaben der kreisfreien Städte lagen 1962 
erstm als unter denen der kreisangehörigen Gemeinden 
und Landkreise, und zwar mit 5,21 DM je  Einwohner. 
Dieses Defizit versdiärfte sidi bis 1966 kontinuierlidi 
auf 78,92 DM pro Einwohner.

THEORIE DER STADTENTWICKLUNG

Die theoretisdien Erklärungen dieser Entw iddung lau
fen mehr oder minder alle auf die Vermutung hinaus, 
daß die Finanzlage der kreisfreien Städte sidi künftig 
w eiter verschleditertj dies vor allem aus drei Gründen:

□  Das zentrifugale Bevölkerungswadistum versdiiebt 
den Zuwadis an Kaufkraft in das Umland und ver
lagert gleichzeitig das W adistum  tertiärer Service
funktionen )̂, bedingt durch deren begrenzten Einzugs- 
bereidi, in die Umlandzonen ’).

* Der V erfasser dank t Frau  Dr. R e h 1 e n  , Behörde für W irt
sd iaft und V erkehr, H errn R o o s c h und seinen  M itarbeitern  
von der GEWOS sowie H errn  B audirektor U. Z e c h ,  Baubehörde 
Ham burg, für v iele A nregungen und konstruk tive  K ritik. Für den 
A rtikel zeid inet der V erfasser jedod i allein  veran tw ortlid i.

1) V gl. B. W e i n b e r g e r ,  Die S tädte — T räger des W adis- 
tums oder Q uelle der Rezession?, in : D er S tädtetag , S tu ttgart 1967, 
H. I, S. 1 ff.
2) D arunter fa llen  alle D ienstleistungsbetriebe, d ie — wie der 
E inzelhandel — überw iegend  p riv a te  K onsum bedarfe dedcen.
3) Vgl. K. V o g t ,  Die E xportfähigkeit von  D ienstleistungen, G öt
tingen 1967, S. 87 ff.
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STÄDTEBAU

□  Die Stadtzentren sind die Geburtsstätte sekundärer 
Gewerbebetriebe; im frühen Entwidclungsstadium sind 
sie auf die Fühlungsvorteile, die externen Ersparnis- 
möglidikeiten angewiesen, die das Stadtzentrum dank 
vieler Arbeitsteilungsmöglidikeiten zwisdien den hier 
ansässigen Betrieben bietet. Mit zunehmender Größe 
„internalisieren" jedodi die sekundären Betriebe die 
externen Ersparnisse, d. h. sie verlagern die zwisdien- 
betrieblidie in eine innerbetrieblidie Arbeitsteilung. 
Infolgedessen erhöht sidi deren Flädienbedarf und 
verringert sidi ihre Standortabhängigkeit vom Zen
trum. Nadidem die Großstadt die Betriebe zur Lei
stungsfähigkeit herangezogen hat, ziehen sie ins Um
land; die Umlandgemeinden sind Nutznießer des Er
trags, der das „Aufzugsergebnis" der Großstadt ist. <)

□  Die Stadtzentren verzeidinen zwar ein überpropor
tionales W adistum tertiärer M anagementfunktionen ®), 
besonders siditbar in der Konzentration von Büro
gebäuden im Stadtzentrum und sdilagw ortartig fixiert 
als „Trend zur Management-City" ‘). H ierdurdi ent
stehen aber u. a. sdiwerwiegende Verkehrsprobleme, 
weil im Stadtkern die Besdiäftigtendidite und im Um
land die W ohndidite steigt. V erständlidierw eise wird 
deshalb der V erkehrssektor als besonders repräsen
tatives Beispiel progressiv steigender Infrastrukturauf- 
und -ausgaben im diditbebauten Zentrum hervorge
hoben ').

Infolge der teilweisen Gegenläufigkeit der Tendenzen 
braudit sidi der städtisdie Anteil am W irtsdiafts
wadistum zwar n id it unbedingt zu verringern. Um 
den Anteil aufreditzuerhalten, sind aber — wie aus 
den drei Tendenzen hervorgeht — umfangreidie 
Strukturanpassungen seitens der öffentlidien Hand 
vonnöten, und zwar auf bebauten Arealen, die auf
grund der hohen Lebensdauer der Gebäudesubstanzen 
naturgemäß investitionshem mend wirken. Und hierauf 
beziehen sidi die überwiegend pessim istisdien Pro
gnosen, denen zufolge die kommunalen städtisdien 
Infrastrukturausgaben den Einnahmen davonlaufen; 
Das wadisende Kassendefizit versdiärft das infrastruk
turelle Ungleidigewidit zwisdien Stadt und Umland, 
induziert weitere Dezentralisierungen der W adistum s
raten und engt damit den Handlungsspielraum der 
Städte zum Auffangen bzw. zur Umkehr dieser Ent- 
widdung zunehmend ein.

REAKTIONÄRE REFORMBESTREBUNGEN

Der Erfolg einer Abwendung der sidi zuspitzenden 
Stadt-Krise hängt zunädist von den Ergebnissen dreier

4) Vgl. R. V e r n o n ,  M etropolis 1985, Cam bridge (Mass.) 1960, 
S. 68 ff., 120 ff.
5) Der Begriff kennzeid inet solche D ienstleistungsbetriebe, die lei- 
stungsmäBig überw iegend auf das produzierende G ewerbe ausge
riditet sind. T ypisdie B eispiele sind W erbeagenturen , G roßhand
lungen und U nternehm ensverw altungen.
6) Vgl. „Hamburg", Stellungnahm e zum A ufbauplan 1960. G utadi
ten der „Unabhängigen K om m ission“, Ham burg 1967, S. 73.
7) Vgl. W. J. B a u m o 1 , M acroeconom ics of U nbalanced G row th: 
The Anatomy oi Urban Crises, in : A m erican Economic Journal, 
1967, vol. 57, S. 415 ft.

Reformbestrebungen ab: der Finanzreform, der V er
waltungsreform und der Bodenreform, die den Kern 
des „Entwurfs des Städtebauförderungsgesetzes" (ESt 
FG) bilden. Von der Finanzreform erwarten die S tädte 
eine Strukturum sdiiditung der öffentlidien Einnahmen 
derart, daß deren Einnahmenanteil überproportional 
erhöht wird, die einen überproportionalen Ausgaben- 
zuwadis haben — und das sind vor allem die kreis
freien Städte. An die Verwaltungsreform knüpfen 
sidi — aus dem Blidcwinkel der Städte — die Hoff
nungen auf eine Reduktion der Zahl der Gemeinden 
zugunsten ökonomisdi optim aler Raumeinheiten und 
zugunsten einer damit notwendig verbundenen Reduk
tion der Orte, die als zentrale Orte ausgewiesen w er
den. Beides zusammen würde die Voraussetzungen für 
eine durdi kommunale Egoismen unbeeinflußte stadt
regionale Entwidslungsstrategie verbessern und so 
den oben genannten Interessengegensatz zwisdien 
Kern- und Randgemeinden zum Vorteil aller Beteilig
ten abbauen.

Im günstigsten Fall w ird durdi die Finanzreform der 
Investitionsspielraum der kreisfreien Städte von der 
Einnahmenseite her erw eitert und durdi die Verwal
tungsreform die Position der benaditeiligten Städte 
im W ettkampf mit dem Umland um das W adistums- 
potential gestärkt. Dem Brudi mit der Tradition, das 
W adistum spotential sidi konzentrisdi und dispersiv 
„zersplittern" zu lassen, ist dabei besondere Bedeu
tung beizumessen. Denn auf dieses „scattered growth" 
ist es maßgeblidi mit zurüdczuführen, daß der Kumu
lation des städtisdien Infrastrukturengpasses w e
der von der Bedarfsentstehungs- nodi von der Be- 
darfsdedcungsseite her Einhalt geboten werden kann.

OBSTRUKTIONSRECHTE DER GRUNDEIGENTÜMER

Letztlidi muß jedodi nodi ein weiteres Hemmnis ren 
tabilitätsorientierter Stadterneuerung beseitigt w er
den, das sidi in der mangelhaften Kooperation zwi
sdien Privatw irtsdiaft und Kommunalwirtsdiaft zum 
Sdiaden beider manifestiert. Das Bundesbaugesetz 
hatte zum Ziel, die institutioneilen Vorkehrungen für 
eine möglidist geordnete und reibungslose Stadt
erw eiterung zu sdiaffen. Stadterneuerungsprobleme 
wurden dabei weitgehendst ausgeklammert. Für die 
kreisfreien Städte, die m ittlerweile in die Erneuerungs
phase eingetreten sind und deren zukünftiges W adis
tum deshalb vom Erfolg einer rentabilitätsorientierten 
Flädienumwidmung auf bereits bebauten Flädien ab
hängt, rührt daraus ein unhaltbarer Zustand her. Die 
Nutzen der Flädienumwidmung haben sie nadi gelten
der Gesetzgebung den Grundeigentümern auszuzah
len®), die Umwidmungskosten müssen jedodi die

8) In  der Praxis sp ielt sidi d ieser V organg folgenderm aßen ab: 
Dringen Sanierungs- bzw. Erneuerungsabsid iten  an die Offentlidi- 
keit, so w ird in den betroffenen G ebieten  der durd i die E rneuerung 
geschaffene vo raussid itlid ie  M ehrw ert spekulativ  vorw eggenom 
men. Das sd iläg t sich im V erkehrsw ert der A ltbaugrundstüdce n ie 
der, und d ieser bildet dann die V erhandlungsbasis für d ie V er
kaufs- bzw. Enteignungsverhandlungen.
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Kommunen tragen. Jeder Versuch, das Auseinander- 
iallen von Kostenträgern und Nutznießern zu redu
zieren, scheitert ebenfalls an der geltenden Gesetz
gebung. Denn in diesem Fall räum t sie den Grund
eigentüm ern weitreichende O bstruktionsredite ein. 
Mag deshalb die Stadterneuerung volkswirtsdiaftlich 
noch so rentabel sein, sie dürfte so lange über das 
Planstadium nicht hinausgelangen, wie den finanz- 
sdiw adien Kommunen die Kosten aufgebürdet, aber 
der dadurdi kreierte M ehrwert entzogen wird. Etwas 
überspitzt formuliert, ist es das Ziel des EStFG, eine 
rentabilitätsorientierte Stadterneuerung vor allem da
durdi zu ermöglidien, daß die Kommunen aus der 
Verpfliditung entlassen werden, jede Erneuerungs
maßnahme mit einer Einkommensumverteilung zu
gunsten der Eigentümer von Grund und Boden zu 
erkaufen ’).

Alle drei Reformbestrebungen stehen also in einem 
engen Zusammenhang; Ohne Finanzreform bleibt das 
Erneuerungsbudget unter-optimal, Finanzreform ohne 
Verwaltungsreform ist gleichbedeutend mit einer V er
ausgabung der Mittel ohne zukunftsgerechte Entwick
lungsstrategie. Finanz- und Verwaltungsreform ohne 
Städtebauförderungsgesetz sdiließlich ist gleichbedeu
tend mit einer rentabilitätsorientierten Entwidclungs- 
strategie, deren M ittel mehr in die V erhinderung der 
Rentabilitätssteigerung als zu deren Förderung in
vestiert werden.

WIRTSCHAFTLICHKEITSRECHNUNG ALS TAKTISCHES 
HILFSMITTEL DER ENTWICKLUNGSSTRATEGIE

Die drei Reformpläne enthalten zwar w esentlidie V or
sdiläge darüber, wie die Stadterneuerung durdi Sen
kung der Kosten, Erhöhung der Erträge und Straffung 
der erforderlidien Zeitspanne für die Durdiführung 
rentabler gestaltet werden kann. Es bedarf jedodi 
großer Anstrengungen und großzügiger Interpretation, 
aus ihnen audi Ansätze dafür herauszulesen, wie im 
Einzelfall die Erneuerungsprojekte in eine Rang
ordnung nach ihrem Beitrag zur Rentabilitätssteige
rung gebracht werden können. Ersdiien die W irtsdiaft- 
lidikeitsredinung als taktisdies Hilfsmittel zur Ren
tabilitätssteigerung in der Stadterweiterungsphase 
noch entbehrlich, so wird sie in der S tadterneuerungs
phase immer dringlidier, schon deshalb, weil der 
EStFG die Ideenassoziation fördert, es käme vor allem 
darauf an, bausubstantiell veraltete Stadteile, vor 
allem W ohngebiete, zu erneuern und hierfür Ko- 
sten(!)- und Finanzierungsübersiditen aufzustellen.

Abgesehen davon, daß auf stadtregionaler Basis in 
Übereinstimmung mit den Raumordnungsgesetzen von 
Bund und Ländern die Entw idilungsstrategien so 
konkretisiert w erden müssen, daß feststeht, w eldier 
Stadteil zukünftig welche Funktionen ausüben soll 
erfordert der Erneuerungsprojektvergleidi auf der 
Grundlage von W irtsdiaftlidikeitsredinungen klare 
Zielsetzungen, aus denen der Begriffsinhalt „Rentabi
lität" eindeutig, d. h. in quantitativ  meßbaren Größen, 
hervorgeht. Daß und wie hier w esentlidie Fortsdiritte 
erzielt werden können, soll im folgenden un ter Be
rücksichtigung der vorliegenden Arbeitsergebnisse 
zum EStFG Umrissen werden.

ZIEL „WOHNWERTSTEIGERUNG"

Angesidits der fortsdireitenden Liberalisierung des 
W ohnungsmarktes und des in greifbare Nähe gerüdc- 
ten Endes des W ohnungsdefizits nimmt der Preis auf 
dem W ohnungsm arkt w ieder zunehmend W ertindi
kator- und Steuerungsfunktionen wahr. Die Aussage 
muß jedoch eingesdiränkt werden: Der Kaufpreis 
spiegelt einerseits die Zahlungsbereitschaft für die 
Wohnung, den W ohnungswert, wider, andererseits 
die Zahlungsbereitsdiaft für den Lagewert der W oh
nung. Sieht man zunädist vom Lagewert ab, so be
grenzt sich die Zahlungsbereitsdiaft bei ausgeglidie- 
nem W ohnungsm arkt auf den Reproduktionswert der 
Wohnung, einsdiließlidi der diskontierten jährlidien 
Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten” ). Dieser 
Anteil des W ohnungswertes am Kaufpreis läßt sidi in 
jedem Einzelfall ermitteln.

Die Differenz zwisdien W ohnungswert und effektiv 
gezahltem Kaufpreis drüdit die individuelle Zahlungs
bereitschaft für den Lagewert (Grundstüdiswert) aus. 
Im EStFG kommt die volkswirtsdiaftlich vertretbare 
Auffassung zum Ausdrudi, daß der Lagewert über
wiegend von Leistungen der Allgemeinheit und nidit 
des Grundeigentümers abhängt. ” } Der Lagewert ist 
deshalb als die individuelle Zahlungsbereitsdiaft für 
die Infrastruktur des jeweiligen W ohngebietes zu 
werten.

Das als riditig  unterstellt, bedeutet: Erstes Ziel ist die 
M aximierung der Summe aller Nettowohnungswerte 
und N ettolagew erte im Erneuerungsgebiet. ’■•)

») Damit w ird  ke iner Sozialisierung des Grundeigentum s das W ort 
geredet, sondern  v ielm ehr der im G rundgesetz A rt. 13, Abs. 1, 
Satz 2 in V erbindung m it den A rt. 20/28 verankerten , der Legis
la tive  auferlegten  V erpfliditung, A rt. 14 im Sinne der notw endigen 
Sozialbindung des Eigentum s zu konkretisieren . Vgl. W . Z i n 
k a h n ,  »V oraussetzungen, Ziele und  M aßnahm en für eine  künf
tige Stadtentw icklungspolitik  — Ziele der öffentlichen H and“. V or
trag , gehalten  am 2. 4. 68 in der Baubehörde H am burg (M anuskript
verv ie lfä ltigung  in V orbereitung).
10) Vgl. EStFG, § 12 Abs. 2, 20 in V erbindung mit H. S t e m m -  
1 e r ,  W ege zur W irtsd ia ftlid ike it e iner städtebaulichen Sanierung, 
in ; Der S tädtetag , S tu ttgart 1967, H. 5, S. 235 ff.

11) V gl. dazu H. J ü r g e n s e n ,  G eballte  D ezentralisierung durdi 
E inkaufsnebenzentren — Z ielvorstellungen zur Stadtentw idclung, 
in : Raum und Siedlung, S tu ttgart 1968, S. 143 ff.
12) Die M ietzah lungsbereitsd iaft e rg ib t sid i en tspred iend  aus der 
(Jm redinung des K aufpreises in  jä h rlid ie  (m onatlidie) T eilbeträge.
13) Ebenso G. B o h n s a c k ,  G esellsd iaft, Raum ordnung, G rund 
und  Boden, K arlsruhe 1967, S. 19.
14) Die D iskussion um die Spekulationsgew inne und  Planungsm ehr
w erte im Zusam m enhang m it Um w idm ungsabsiditen der genannten  
A rt läuft dabei auf d ie vo lksw irtsd ia ftlid i be red itig te  Forderung 
hinaus, den G rundeigentüm ern den W ohnungsw ertzuw adis und 
der öffentlidxen H and als design ierter In te ressenvertre tung  der 
A llgem einheit den Lagem ehrw ert zuzugestehen.
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Die relativ starke Standortgebundenheit sekundärer 
und tertiärer A ktivitäten an urbanisierte Räume und 
die hier gegen Null konvergierende Verfügbarkeit 
„jungfräulicher" Flächen drängen, genauso wie im 
Wohnsektor, in die Richtung wachsender Flächenum
widmungsaufgaben zum Zwecke produktiverer Flä
chennutzung. Auch hier ist die Knappheit kaum eine 
Folge mangelnder Baukapazität, sondern vielmehr ur
sächlich bedingt durch mangelndes Infrastrukturange
bot. Deshalb b ietet sich für die Konkretisierung dieses 
Zieles ebenfalls die Aufteilung der Zahlungsbereit
schaft für Geschäftsgebäudewerte einerseits und 
Lagewerte andererseits an. Der Gebäudewert ergibt 
sich wiederum aus der Summe der Reproduktions
werte der Bausubstanz, einschließlich der diskontier
ten Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten. Und 
der Lagewert bildet die Differenz zwischen Gebäude
werten und effektiv gezahlten Kauf- bzw. Mietpreisen. 
Zweites Ziel ist also die größtmögliche Steigerung der 
Summe aus den Netto-Geschäftsgebäude- und -Lage
werten.

Entsprechend lautet für ein gemischtes Erneuerungs
gebiet, das sowohl W ohn- als auch A rbeitsstätten
funktionen wahrnimmt, die komplexe Zielsetzung: 
Maximierung der Summe aller Wohnungs-, Geschäfts
gebäude- und Lagewerte.

ZIEL „FREIZEIT- UND BllDUNGSWERT"

Um eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Erneue
rungsprojekte nach Rentabilitätsgesichtspunkten ge
mäß obiger Zielsetzung zu erreichen, bedarf es noch 
zwei w eiterer Schritte, von denen einer unter der 
Rubrik der Freizeit- und Bildungswerte abgehandelt 
werden kann.

Man denke an zwei zu vergleichende Projekte A und 
B, wobei A eine Oberschule, B dagegen einen größe
ren öffentlichen Park vorsieht. Sowohl die Oberschule 
als audi der Park gehören zweifellos zu einem über
geordneten Planungsniveau. Ihre Kosten und Nutzen 
sind deshalb nicht den Teilprojekten A und B zuzu
rechnen. Die Vergleichbarkeit der Projekte ist also 
dadurch herzustellen, daß für A eine A lternative ohne 
Oberschule und für B eine A lternative ohne Park 
konstruiert und durchgerechnet wird. Die A lternativen 
sind dann nach Rentabilitätsgesichtspunkten vergleich
bar.

ZIEL „INFRASTRUKTURVERBESSERUNG"

Im Regelfall wird die Möglichkeit einer Rentabilitäts
rechnung für Erneuerungsgebiete dennoch abgestrit
ten, und zwar mit der Argumentation, m an könne den 
Ertrag, der etwa aus der A usstattung eines W ohn

gebietes mit Spielplätzen, Altersheimen, lokalen Ein
kaufsfazilitäten, lokalen Sport- und Grünflächen, sowie 
den Ertrag, der aus einer Fixierung der Bebauungs- 
mindest- und -höchstdichten herrührt, nicht objektiv 
ermitteln, überdies lassen sich projektgebundene 
Folgeeinrichtungen solcher Art nicht wie jene unter 
„Freizeit- und Bildungswert" angesprochenen aus der 
Rechnung „hinauskomplimentieren", weil ja  gerade sie 
den Lagewert im wesentlichen bestimmen. Den Gegen
beweis anzutreten, ist zweifellos nicht möglich.

Angesichts der Dringlichkeit der Rentabilitätsrechnung 
sollte jedoch deshalb der folgende Ausweg mit allem 
Nachdruck eingeschlagen werden. Die in § 12 EStFG 
angesprochenen Anforderungen an „gesundes" W oh
nen und Arbeiten sowie an die Sicherheit der W oh
nenden und Arbeitenden sind bereits w eitgehend zu 
Standardwerten konkretisiert worden.’*) Ihre Einhal
tung wird den Bauträgern zur Auflage gemacht in der 
Annahme, daß nur so das an M arktdaten orientierte 
kurzfristige Rentabilitätskalkül der privaten Bauträger 
m it dem naturgemäß umfassenderen Rentabilitäts
kalkül hinsichtlich der Infrastrukturersdiließung in 
Einklang gebracht w erden kann. Die genannten Stan
dardwerte müssen deshalb als Nebenbedingungen, 
unter denen die oben genannten Ziele zu verw irk
lichen sind, einbezogen werden. Sie grenzen den 
Handlungsspielraum ein, innerhalb dessen die pri
vaten Bauträger die Wohnungs- bzw. Geschäftswerte 
maximieren können. “ )

Der Nettonutzen der Standardwerte läßt sich zwar auf 
diese W eise nicht ermitteln. Trotzdem sind jedoch 
Rentabilitätsvergleiche möglich: Denn von zwei alter
nativen Projekten m it gleichen Nebenbedingungen ist 
offenbar jenes das rentablere, das den höchsten N etto
w ert gemäß obiger Zielfunktion ausweist. Auch Pro
jekte mit unterschiedlichen Nebenbedingungen lassen 
sich vergleichen: Dazu müssen dann allerdings die ab
weichenden Nebenbedingungen des einen Projekts 
gegen die des anderen ausgetauscht, für das korri
gierte Projekt eine neue W irtschaftlichkeitsrechnung 
durcligeführt und das Resultat dieser Rechnung mit 
jenem  des unkorrigierten Projekts verglichen werden.

Dem stehen keine unüberwindlichen Hemmnisse im 
W ege. Die Wirtschaftlichkeitsrechnung kann also als 
taktisches Hilfsmittel einer rentabilitätsorientierten 
Stadterneuerung wesentliche Dienste leisten. Hiervon 
wird bisher in der Bundesrepublik praktisch kein Ge
brauch gemacht. Ein Bruch mit dieser Tradition dürfte 
vielversprechend sein.

15) Vgl. z. B. .H am burg", a . a. 0 „  S. 42 f£.
10) Im allgem einen g ilt: Je  höher d iese Standardanforderungen, um 
so höher w ird  zw ar der Lagewert, um so geringer is t aber der 
privatw irtsd iaftliche N utzungsspielraum , da  d ie D iffeien i zw isdien 
dem auf dem M arkt erzielbaren  Kaufpreis und dem Lagewert 
k le iner w ird. Erfahrungsgem äß bedeu tet deshalb eine A nhebung 
der S tandardanforderungen eine Erhöhung der sog. „unrentier- 
lid ien “ kom m unalen A usgaben.
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